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Du bringst etwas durcheinander: Die von dir gemeinte Schuld gibt es im Zivilrecht nicht, was du
meinst ist Haftung.
Das Schuldkriterium der Haftpflichtversicherung trifft so also nicht zu, sondern es muss korrekt
heißen: Haftpflichtversicherungen zahlen nur, wenn jemand haftungspflichtig ist. Schuld im
strafrechtlichen Sinne muss nicht bestehen, sonst müsste man ja eines Vergehens nach dem
StGB schuldig sein, dass gezahlt wird.

Zum Schuldbegriff:

http://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_(Strafe)

Dass du den Paragrafen genannt hast, ist selbstverständlich o.k.

1https://www.lehrerforen.de/thread/13405-gewalt-unter-sch%C3%BClern-rechtl-mittel/?postID=115215#post115215
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